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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.
Rr . 15. Mittwoch , den 18. Januar 1911 26 . Jahrgang-

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Donnerstag , den 19. Januar ds . Js .. vor¬
mittags . soll in dem Stadtwald , Distrikt
Himmelöhr " das nachfolgend bezeichnet« Gehölz
öffentlich meistbietend versteigert werden.

1. 14 Rmtr . Eichen -Scheitholz.
2. 500 Buchen -Scheitholz.
3. 653 „ Buchen -Prügelholz und
4. 10 000 Buchen -Wellen.
Die Abfuhr des Holzes erfolgt über die

Jdsteinerstrahe oder Köglerweg.
Krebitbewilligung bis 1. September 1911.
Zusammenkunft vormittags 10 Uhr vor dem

Restaurant Bahnbolz an der Jdsteinerstrahe.
Wiesbaden , den 10. Januar 1911.

26731 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 26. Januar b. Js .. vor¬

mittags . soll in dem Stadtwalde „Psasienborn"
das nachfolgend bczeichnete Gehölz öffentlich
meistbietend versteigert werden.

1. 285 Rmtr . Buchen -Scheit.
2. 10 RMtr . BuÄen -Prngel.
3. 3995 Buchen -Wellen,
4. 6 Buchenstämme von zusammen 9.54 Fest¬

meter.
Krebitbewilligung bis zum 1. Srvtember 1911.
Zusammenkunft vormittags 16V« Uhr vor

Klarenthal . Restauration Jägerhaus.
Wiesbaden . 17. Januar 1911. 26741

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Montag den 23. Januar d. Js .. vormittags,

soll in dem Stadtwaldc ..Rcroberg " das nach¬
folgend bereichncte Gehölz öffentlich meistbietend
versteigert werden.

1. 277 Rmtr . Bucken -Scheitbolz.
2. 18 Rmtr . Eichen -Scheitholz.
3. 56 Rmtr . Buchen -Prügelbolr.
4. 1936 Rmtr . Buchen -Wellen.

Kreditbewilligung bis 1. September d. Js.
Zusammenkunft vormittags 16V« Uhr vor dem

Reroberg -Restaurant.
Wiesbaden . 17. Januar 1911. 26740

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht auf die in den Monaten April.

Mai und Juni 1911 hier stattfindenden tech¬
nischen Mab - und Gewichtsrevisionen ist das
städtische Eichamt vom 2. Januar bis 30. Marz
1911 jeden Montag und Donnerstag vormittag
von 8 bis 11 Uhr zur Abgabe der zu prüfenden
Gegenstände geöffnet . Die Zeit des Abholens
wird bei der Abgabe bekannt gegeben . Vom
1 Avril ab ist Las Eichamt wegen der dann
stattfindenden Revisionen nur noch Donnerstags

46712 **" Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die am 2. Januar d. Js . iin Distrikt

„Schläferskops " stattgefundene Holzversteigerung
ist genehmigt worden . .

Das ersteigerte Holz wird von Dienstag , den
17. dieses Monats ab zur Abfuhr überwiesen.

Wiesbaden , den 13. Januar 1911.
26733 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die am 12. Januar d. Js . im Distrikt

.Felirwald " sbeim Waldbäuschen ) stattgesundene
Holzversteigerung ist genehmigt worden.

Das ersteigerte Holz wird von Montag . den
16. dieses Monats ab zur Abfuhr hiermit über¬
wiesen . ^

Wiesbaden , den 13. Januar 1911.
26784 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Akzise auf Wildbret und Geflügel.

Die Akzise auf Wildbret und Geflügel wird
weiter erhoben , da die Stadt Wildbret und Ge¬
flügel nicht als Fleisch im Sinne des § 13 des
Zolltarisgesetzes anüeht . Der Prozeß , der über
diese Frage schwebt, ist durch die letzte und höchste
Instanz noch nicht entschieden.

Wer Wildbret und Geflügel durch die Post
zuaefandt erhält , hat binnen 48 Stunden dies dem
Akziseamt schriftlich oder mündlich unter Angabe
des Inhaltes der Sendung anzumelden.

Wer die Anmeldung schriftlich besorgt , erhält
für die Sendungen mit Ablauf des Vierteljahres
eine Gesamtanforderung zugestellt.

Diese Anordnung ist getroffen , um dem Em¬
pfänger , der bisher beim Empfang jeder einzelnen
Sendung die Akzise zu zahlen hatte , LaS Zah¬
lungsgeschäft zu erleichtern.

Für alle von heute ab eingehenben Sendungen
wird die Akzise zum erstenmal anfangs April
1911 angeforbert.

Wiesbaden , den 19. Dizember 1910.
25259 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der 2. Pavillon -Ausstellungsraum vorn links

»or dem Südsricdhos soll zum 1. April löll
anderweit verpachtet werden.

Nähere Auskunft wird im Rathaus . Zimmer
Rr . 44. in den Vormittagsdienststunden erteilt

Wiesbaden , den 20. Dezember 1910.
25262 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
I « Hanse Rhcinstraße Rr . 16 ist eine

Kohnnnfi von zwei Zimmern und 1 Küche
, « vermieten.

Nähere Auskunft wird im Nathanse Zim
«er Rr . 44. in den Bormittagsdicnststnnden
erteilt.

Wiesbaden , den 10. November 1910.
25170 Der Magistrat.

Entwurf : Lrtsstatut
betreffend die

gewerbliche Fortbildungsschule in Wiesbaden.

Auf Grund der 88 120. 142 und 150 der Ge¬
werbeordnung für das deutsche Reich in der
Fassung des Gesetzes , betreffend Abänderung der
Gewerbeordnung , vom 26. Juli 1900 (Reichs-
Gesetzblatt Seite 871 und folgende ) und aus
Grund des Preußischen Gesetzes vom 1. August
1909 (Gesetz-Sammlung S . 733) wird nach An¬
hörung -beteiligter Gewerbetreibender und Ar¬
beiter und unter Zustimmung der Stadtverorü-
neten -Versammlung für den Gemeindebezirk der
Stadt Wiesbaden Nachstehendes festgesetzt:

8 1.
' Alle im gedachten Bezirke nicht nur vorüber¬
gehend lbis zu 6 Tagen ) beschäftigten gewerb¬
lichen Arbeiter (Gesellen . Gehülfen . Lehrlinge.
Fabrikarbeiter ), mit Ausnahme der Lehrlinge und
Gehülfen in Handelsgeschästen , sind verpflichtet,
bis zum Ende des Schuljahres , innerhalb dessen
sie das 17 . Lebensjahr vollenden , die Hierselbst er¬
richtete öffentliche gewerbliche Fortbildungsschule
au den festgesetzten Tagen und Stunden zu be¬
suchen und an dem Unterrichte Teil »u nehmen.

Die Festsetzung der Lehrfächer , der Tage und
Stunden des Unterrichts erfolgt durch den Ma¬
gistrat , und wird in dem Organ für die Lsscnt-
lichrn Bekanntmachungen des Magistrats zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

8 2.
Befreit von dieser Verpflichtung siitd nur

solche gewerbliche Arbeiter , die dem Schulvorstand
den Nachweis führen , daß sie diejenigen Kennt¬
nisse und Fertigkeiten besitzen, deren Aneignung
das Lehrziel der Anstalt bildet.

Von der Zulassung zur obligatorischen Fort¬
bildungsschule können nach dem Ermessen des
Schulvorstandes solche Schulpflichtige ausge¬
schlossen werden , die nach ihrer Vorbildung oder
wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen zur
Aufnahme ungeeignet sind.

8 3.
Gewerbliche Arbeiter , ivelche nicht nach diesem

Statut zum Schulbesuch verpflichtet sind, können,
wenn der Platz ausreicht , auf ihren Wunsch zur
Teilnahme am Unterricht zugelassen werden . Der
Schulvorstand (Kuratorium ) bestimmt über die
Zulassung solcher Schüler.

8 4.
Für jede zum Besuche der Schule verpflichtete

Person ist der sse beschäftigende Gewerbetrei¬
bende , sofern er im Bezirk der Stadt Wiesbaden
sem Gewerbe betreibt , verpflichtet , einen Beitrag
zu den Kosten der Unterhaltung der Schule von
jährlich 6 Ji  im voraus an die Kasse der ge¬
werblichen Fortbildungsschule zu leisten . Frei¬
willig die Schule Besuchende haben denselben Bei¬
trag als Schulgeld zu zahlen . Bei nachgewiesener
Bedürftigkeit des Zahlungspflichtigen Gewerbe¬
treibenden des freiwilligen Schülers und deren
Eltern kann das Schulgeld aus Antrag vom
Schulvorstande ermäßigt oder erlassen werden.
Endigt das Arbeitsverhältnis innerhalb 4 Wochen,
so wird kein Schulgeld erhoben.

Ist der Arbeitgeber Mitglied des Lokal¬
gewerbeoereins Wiesbaden , so wird der Beitrag
für den ersten Lehrling auf 2 Jl  und für den
zweiten Lehrling auf 4 Jl  ermäßigt . Für alle
weiteren Lehrlinge sind je 6 Jl  3U bezahlen.

8 5.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuches

der Fortbildungsschule durch die dazu Verpflich¬
teten . sowie zur Sicherung der Ordnung in der
Fortbildungsschule und eines gebührlichen Ver¬
haltens der Schüler werden folgende Bestim¬
mungen erlassen:

1. Die rum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müssen sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden recht¬
zeitig einfinden und dürfen sie ohne eine nach
dem Ermessen der Schulleitung ausreichende Ent¬
schuldigung nicht ganz oder zum Teil versäumen.

2. Sie müssen die ihnen als nötig bezeichneten
Lernmittel in den Unterricht mitbringen.

3. Sie haben die Bestimmungen der für die
Fortbildungsschule erlassenen Schulordnung zu
befolgen.

4. Sie müssen in die Schule sauber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommen.

5. Sie dürfen den Unterricht nicht durch ung:
bübrliches Betragen stören und die Schulutensilien
und Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6 Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
und von der Schule jeden Unfugs und Lärmens
zu enthalten.

Zuwiderbandlungen werden nach 8 130 Nr . 4
der Gewerbeordnung in der Fassung des Ge¬
setzes. betreffend die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt
Seite 287 ) mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder
im Unvermögeusfalle mit Haft bis zu drei Tagen
bestraft, *) sofern nicht nach gesetzlichen Bestim¬
mungen eine höhere Strafe verwirkt ist . Zu¬
widerhandlungen leichterer Art können durch
Disziplinarstrafen der Schule (Verweise durch
Lehrer , den Leiter , das Lehrerkollegium oder den
Schulvorstand , schriftliche oder mündliche Mit¬
teilung an die Eltern , Erzieher oder Lehrherrcn,
Karzerstrafen bis zu 6 Stunden während der
schul- und arbeitsfreien Zeit ) geahndet werde » .

8 6.
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum Be¬

suche der Fortbildungsschule verpflichteten Söhne
oder Mündel nicht davon abbalten . Sic haben

*) Gegen Personen unter 18 Jahren kann
nur bis auf die Hälfte des Höchstbetrages der
angegebenen Strafe erkannt werden . (8 57 des
Strafgesetzbuches .)

ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit zu
gewähren und jede gewünschte Auskunft über die¬
selben der Schulleitung zu erteilen.

8 7.
Me Gewerbe - Unternehmer haben jeden von

ihnen beschäftigten , nach vorstehenden Bestim¬
mungen (ß 1) schulpflichtigen , gewerblichen Ar¬
beiter . spätestens ain 6. Tage , nachdem sie ihn
angenommen haben (auch ivährend der Probe¬
zeit ) , zum Eintritt in die Fortbildungsschule bei
der Schulleitung anzunlelden und svätestens am
3. Tage , nachdem sie ihn aus der Arbeit entlassen
haben , bei der Schulleitung wieder abzumelden.
Sie haben die zum Besuche der Fortbildungs¬
schule Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu
entlassen . daß sie rechtzeitig und soweit erforder¬
lich. gereinigt und unigekleidet im Unterricht er¬
scheinen können.

8 8.
Die Gewerbeunternehmer haben für die von

ihnen beschäftigten gewerblichen Arbeiter , die
durch Krankheit am Besuche des Unterrichts ge¬
hindert gewesen sind , svätestens innerhalb 8 Ta¬
gen hierüber eine Bescheinigung einzurcicken , so¬
wie jede gewünschte Auskunft über dieselben zu
erteilen . Wenn sie wünschen , daß ein gewerb¬
licher Arbeiter aus dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden
oder für längere Zeit entbunden werde , so haben
sie dies bei dem Leiter der Schule so zeitig zu
beantragen , daß dieser nötigen falls die Entschei¬
dung des Schulvorstandes cinbolen kann.

8 9.
Eltern und Vormünder , die dem 8 6 entgegen¬

handeln . und Arbeitgeber , welche die im 8 7 vor-
geschriebcnen An - und Abmeldungen überhauvt
nicht , oder nicht rechtzeitig machen , oder die von
ihnen beschäftigten schulpflichtigen Lehrlinge . Ge¬
sellen . Gehülfen und Fabrikarbeiter ohne Er¬
laubnis aus irgend einem Grunde veranlassen,
den Unterricht ganz oder zum Teil zu versäumen,
oder ihnen die im 8 8 vorgeschriebene Beschei¬
nigung dann nicht einreichen , wenn der Schul¬
pflichtige krankheitshalber die Schule versäumt
hat . oder die von der Schulleitung geivünschte
Auskunft nicht geben , werden nach 8 130 Nr . 4
der Gewerbeordnung in der Fassung des Ge¬
setzes. betreffend die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung . vom 26. Juli 1900 (Reichs -Gesetzblatt
Seite 871) mi >t G-eldstrcrfe bis zu 20 Jl  oder tut
Unvermögensfalle mit Haft bis zu drei Tagen

»r . ' , § J0
Dieses Ortsstatut tritt mit dem 1. Avril 1911

in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkte wird
das bisher gültige Ortsstatut vom 28. 1. 1897

21. 2. 1997

aufgehoben . . m ... .Der Magistrat.
Der vorstehende Entwurf des abgeänberten

Ortsstatuts , betr . die gewerbliche Fortbildungs¬
schule in Wiesbaden , wjrd gemäß 8 13 der
Städteordnung »ur öffentlichen Kenntnis m der
Stadtgemeinde gebracht . Jedem Burger steht
frei , innerhalb der nächsten zwei Wochen, vom
Tage nach der Veröffentlichung an gerechnet , bei
uns Einwendungen zu erheben.

Wiesbaden , 14 . Januar 1911 . 26737
Der Magistrat.

Bekanntmachung . „
Auf Grund der Ziffer 10 der am 1. Ok¬

tober 1910 in Kraft getretenen Vorschrl ten
über den Betrieb nicht gewerbsmäßiger
Stellenvermittelung vom 21. August 1910
habe ich für die den nicht gewerbsmäßigen
Stellenvermittelungen zukommenden Ge¬
bühren im hiesigen Verwaltungsbezirk fol-

^ " ^Im Gast -^ un ^ Schankwirtschastsgewerbe
' beträgt die Vermittelungsgebühr

a) für gelerntes männliches Personal
(Hotclöirektor , Oberkellner , Kellner,
Koch , kaufmännisches Personal , Por¬
tier , Bademeister 1.50 Jl;

h) für ungelerntes männliches Per¬
sonal (Hausburschen , Llftburzchen,
Silberputzer etc . 1.00 M;

c) für sämtliches weibliches Personal
1-00 Ji -, n nn il

d) für Aushilfspersonal 0.20 ^
2. Für die im Privathaushalt beschafttgten

Personen , und zwar:
a ) Köchinnen , Beiköchinnen , Haus

Mädchen , Zimmermädchen , Kuchen
Mädchen , Hausdiener und Hausbur-
schen beträgt die Gebühr 1.00

b) für alles übrige Hausversonal in
höherer Stellung 1.50 Ji\

c) für weibliches Aushilfspersonal
(Putz -, Wasch - und Monatsfrauen)
0.20 M. . v ^

Diese Gebühren dürfen jedoch nur von
den Arbeitgebern gefordert werden . Für
die Arbeitnehmer hat die Vermittelung ge
bührenfrei zu erfolgen . _

Besondere Einschreibgebühren oder Ver¬
gütungen anderer Art dürfen nicht erhoben
werden : ebenso darf eine Erstattung barer
Auslagen nicht gefordert werden.

Wiesbaden , den 12. Januar 1211.
26738 Der Polizeipräsident:

v S ch e n ck.

Versorgung stets untadelhaft  betragen hat,
frühestens fünf Jahre nach dieser Entlassung als
Ausstattung oder zur Gründung
einer bürgerlichen Niederlassung
zugewendet werden.

Die au den Landeshauptmann zu Wiesbaden
zu richtenden Bewerbungen müssen Angaben ent¬
halten:

1. über den seitherigen Lebenslauf des Be¬
werbers oder der Bewerberin , namentlich
seit Entlassung aus der Waisenversorgung:

2. über deren dermalige Beschäftigung:
3. über die geplante Verwendung der erbete¬

nen Zuwendung im Sinne der Stiftung.
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über di«

seitherige Beschäftigung und Führung der Be¬
werber und Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der
seitherigen , insbesondere des letzten Arbeitgebers
beizufügen.

Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hin¬
weis . daß nur solche, die vordem 1. März
1911 eingeben , berücksichtigt werden können.

Wiesbaden , den 6. Januar 1911.
26735_ Der Landeshauptmann.

Städt . Krankenhaus Wiesbaden.
Die Lieferung der nachstehend verzeichneten

Metall -Bettstellen und Metall -Nachttische für den
allgemeinen Frauen -Pavillon soll vorbehaltlich
der Genehmigung der städtischen Körperschaften
im Submissionsmeae vergeben werden und zwar:

82 Betten für Kranke.
33 Betten für Schwestern,

123 Nachttische für Kranke . -
Bei der gesamten Lieferung kommen nur

Metall -Bettstellen und Nachttische der Firma
Hermann Reinhold . Berlin N ., Süöufer 24/2-
i» Betracht.

Lieserungsangebote sind bis einschl . 6. Fe¬
bruar d. Js ., vormittags 10 Uhr . an das städ¬
tische Krankenhaus , woselbst vorher auch die Be¬
dingungen eingesehen und unterschrieben werden
müssen , einzusenden.

Wiesbaden , den 12. Januar 1911.
26808 Städt . Krankenhaus.

Bekanntmachung.
Nassauischer Zentralwaisenfonds.

Wirth sckc Stiftung für arme Waisen.
Im Frühjahr I. Js . gelangen die Zinsen des

Wirth 'schen Stiftungs -Kavitals von 20 00» Jl
aus dem Rechnungsjahre 1910 im Betrage von
800 .M  zur Verteilung.

Nach dem Testament des verstorbenen Landes
direktors a . D . Wirth sollen die Zinsen einer ge¬
ring bemittelten Person (männlichen  oder
weiblichen  Geschlechts ) , die früher für Rech¬
nung des Zentralwaisenfonds vervtlegt worden
ist und die sich seit Entlassung ans der Waisen

Der Verdingungstermin für die Fener-
ton -Pifloir - und Klosett -Anlage etc . für den
Ratskeller — H . A . 88. Los I - IV — ist am

Freitag , den 20. Jannar 1911,
vormittags 16 Uhr,

verlegt worden.
Wiesbaden,  den 13. Januar 1911.

26844_ Städtisches Hochbauamt.
Verdingung.

Die Lieferung des Bedarfs an Gußeisen-
warcn zur Herstellung von Straßen - und Haus¬
entwässerungskanälen vv . im Rechnungsjahr 1911
soll im Weg« der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Angebotsformulare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vor-
mittagsdienftstunden im Rathanse Zimmer Nr.
57 eingeseben , die Verdingungsunterlagen ein¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
2 Jl (keine Briefmarken und nicht gegen Post¬
nachnahme ) bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Auf¬
schrift versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 36. Januar 1911.
vormittags 16 Uhr.

im Rathause Zimmer Nr . 57 cinzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt ln

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Rur die mit dem vorgeschriebenen und aus¬

gefüllten Verdingnngsformular eingereichten An¬
gebote werden bei der Zuschlagserteilung berück¬
sichtigt.

Zuschlagsfrist : 4 Wochen.
Wiesbaden , den 13. Januar 1911.

26845 Städtisches Kanalbauamt.

Bekanntmachung.
Hierdurch bringe ich zur geil . Kenntnis , baß

sämtliche Monteure und Jnstallationsarbeiter der
diesseitigen Verwaltung Dienstkleidung tragen
und mit einer Legitimationskarte versehen sind,
welch letztere sich die hiesigen Einwohner ge¬
gebenenfalls vorzeigen lassen wollen.

Es wirb hierbei gleichzeitig darauf aufmerk¬
sam gemacht , daß die Legitimationskarte Nr . 22
des Elektrizitätswerkes verloren gegangen und
durch eine Ersatzkarte Nr . 27 ersetzt worben ist.

Wiesbaden , den 14. Januar 1911 . 26846
Die Verwaltung der städt . Wasser - u . Lichtwerke.

Bekanntmachung.
Die Lieferung von : ,
60 Mützen und 60 Litewken für di« städtiM

Feuerwehr -ist zu vergeben.
Muster liegen im Feuerwehr -Büro (Neu¬

gasse 6) aus.
Die Lieferung muß am 1. Mat 1911 erfolgen.
Angebote sind versiegelt bis 1. Februar dem

Unterzeichneten einzureichen.
Wiesbaden , den 17. Januar 1911 . 26<M

Der Vorsitzende der Feuerwebr -Deputatio»

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte.

Die Liste der zum Feuerwebrdienste
hiesiger Gemeinde verpflichteten Personen
ist neu aufgestellt und liegt gemäß 8 1 Ässs. »
Abs . 3 der Feuerlösch -Polizeivervrdnung tu*
den Regierungsbezirk Wiesbaden vom
30. April 1906 von Donnerstag , den 19.
er . ab während zwei Wochen auf dem
schäftszimmcr der Bürgermeisterei hiersetm
zur Einsichtnahme für die Beteiligten , ofsc».

Während dieser Zeit können die in oe
Liste aufgenommenen Personen Einivrum
gegen die beabsichtigte Heranziehnng äu
Fcucrwehrdienstc erheben.

Rambach , 16. Januar 1911. f **
Der Bürgermeister : Moras « -
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